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GZl. 7717/225/90 

• 
ZENTRALAUSSCHUSS DER 

HOCHSCHULLEHRER USTERREICHS 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FUR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

A-l0l0 Wien, Schottengasse 1 

Telefon (0222) 53 33 162 

Wien, 17. Jänner 1990 

Betrifft: Allgem. Hochschulstudiengesetz, Novellierung. 

Der Zentralausschuß der Hochschullehrer hat sich in seinen Sitzun­

gen am 19.12.1989 und 16.1.1990 eingehend mit den vorliegenden 

Novellierungsvorschlägen für das Allgemeine Hochschulstudienge­

setz (AHStG) befaßt und in seiner Sitzung am 16.1.1990 folgende 

Stellungnahme beschlossen: 

Zu § 17 Abs. 7 

Die Angabe des durchschnittlich zu erwartenden zusätzlichen, zeit­

lichen Studienaufwands für den Studierenden durch den Leiter von 

Lehrveranstaltungen scheint uns als wissenschaftlich nicht fun­

diert und ist daher abzulehnen. 

Von Seiten des Zentralausschusses wird angeregt, anläßlich der 

Novellierung das Allgemeine Hochschulstudiengesetz, § 36, dahin­

gehend zu ändern, daß als "Promotor" auch Außerordentliche Uni­

versitätsprofessoren in Frage kommen. 

§ 40 a 

Die Einrichtung von ordentlichen Studien an solchen Institutionen 

wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

- Gefahr der Aufrichtung sozialer Schranken bei der Zulassung, 

- indirekte Belastung des Budgets durch hohen Subventionsbedarf, 

- der Vergleich von Studienprogrammen ergibt keinerlei Aufschluß 

über die Qualität der Ausbildung, 
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- die Novellierung enthält kein Verfahren, welches die Qualität 

des Lehrpersonals sicherstellt, 

- die Übernahme der durch das UOG eingeleiteten Demokratisierung 

der Universitäten in die Trägerorganisationen ist nicht sicher­

gestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Zentralausschuß: 

Dr.N.WOLF 

w~~ 
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GZl. 7717/225/90 

• 
ZENTRALAUSSCHUSS DER 

HOCHSCHULLEHRER USTERREICHS 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FUR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

A-I0I0 Wien, Schottengasse 1 
Telefon (0222) 53 33 162 

Wien, 17. Jänner 1990 

Betrifft: Allgem. Hochschulstudiengesetz, Novellierung. 

Der Zentralausschuß der Hochschullehrer hat sich in seinen Sitzun­

gen am 19.12.1989 und 16.1.1990 eingehend mit den vorliegenden 

Novellierungsvorschlägen für das Allgemeine Hochschulstudienge­

setz (AHStG) befaßt und in seiner Sitzung am 16.1.1990 folgende 

Stellungnahme beschlossen: 

Zu § 17 Abs. 7 

Die Angabe des durchschnittlich zu erwartenden zusätzlichen, zeit­

lichen Studienaufwands für den Studierenden durch den Leiter von 

Lehrveranstaltungen scheint uns als wissenschaftlich nicht fun­

diert und ist daher abzulehnen. 

Von Seiten des Zentralausschusses wird angeregt, anläßlich der 

Novellierung das Allgemeine Hochschulstudiengesetz, § 36, dahin­

gehend zu ändern, daß als "Promotor" auch Außerordentliche Uni­

versitätsprofessoren in Frage kommen. 

§ 40 a 

Die Einrichtung von ordentlichen Studien an solchen Institutionen 

wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

- Gefahr der Aufrichtung sozialer Schranken bei der Zulassung, 

- indirekte Belastung des Budgets durch hohen Subventionsbedarf, 

- der Vergleich von Studienprograrnrnen ergibt keinerlei Aufschluß 

über die Qualität der Ausbildung, 
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- die Novellierung enthält kein Verfahren, welches die Qualität 

des Lehrpersonals sicherstellt, 

- die Übernahme der durch das UOG eingeleiteten Demokratisierung 

der Universitäten in die Trägerorganisationen ist nicht sicher­

gestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Zentralausschuß: 

Dr.N.WOLF 
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GZ1. 7718/225/90 

• 
ZENTRALAUSSCHUSS DER 

HOCHSCHULLEHRER USTERREICHS 

BEIM BUNDES MINISTERIUM FUR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

A-1010 Wien, Schottengasse 1 

Telefon (0222) 53 33 162 

Wien, 17. Jänner 1990 

Betrifft: Universitätsorganisationsgesetz, Novellierung. 

Der Zentralausschuß der Hochschullehrer hat sich in seinen 

Sitzungen am 19.12.1989 und am 16.1.1990 eingehend mit den 

vorliegenden Novellierungsvorschlägen für das Universitätsorga­

nisationsgesetz (UOG) befaßt,und in seiner Sitzung am 16.1.1990 

folgende Stellungnahme beschlossen: 

Der Zentralausschuß ist mit einer Reihe von Bestrebungen des 

Entwurfes, wie Erweiterung der Autonomie der Universitäten in 

einigen Bereichen, Einführung eines Repräsentationsprinzips 

zwecks Verkleinerung der Kollegialorgane, einverstanden. 

Von uns schärfstens abgelehnt wird jedoch der Versuch, unter Zeit­

druck und ohne vorhergehende Mitwirkung der Organisationen der 

Standesvertretung Materien zu regeln, die eigentlich Gegenstand 

des Dienst- und Besoldungsrechtes sind. 

Wir verweisen etwa auf den "Professor auf Zeit" und die Betrauung 

der Universitätsassistenten mit der Durchführung von Lehrveran­

staltungen. Darüber hinaus scheint uns der Entwurf in vielen Be­

reichen schlecht durchdacht. So wurden z.B. im Bereich der Novel­

lierung der Paragraphen, die die Bundeskonferenz des wissenschaft­

lichen und künstlerischen Personals betreffen, unkritisch Rege­

lungen, wie sie für die Bundesprofessorenkonferenz in Aussicht ge­

nommen wurden, übernommen, was dazu führt, daß etwa im Bereich 
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der Universität Wien eine Wahlversammlung von 3000 bis 4000 

Mittelbauangehörigen einberufen werden müßte. Daß dies technisch 

nicht handhabbar ist, sollte ohne weitere Erklärung einleuchten. 

In der Folge nun zu den einzelnen Änderungsvorschlägen: 

Zu § 15 Abs. 14 

Die Möglichkeit einer wahlweisen Verkleinerung der Kollegialor­

gane durch Einführung eines Repräsentationsprinzips auch im 

Bereich der Professoren, scheint uns grundsätzlich sinnvoll, 

jedoch sollte zum Schutz von Minderheiten, die Einrichtung 

einer Generalkommission von einer 2/3 Mehrheit im Kollegial­

organ abhängig gemacht werden. Weiters soll es dem Fakultäts­

kollegium freigestellt werden, die Behandlung welcher Angelegen­

heiten es sich weiterhin vorbehält. Darüber hinaus sollte zum 

Schutz von Minoritäten innerhalb der Kurien vorgesehen sein, 

daß die Entsendung von Vertretern in diesem Fall nach einem 

Verhältniswahlrecht zu erfolgen hat. 

Zu § 23 Abs. 1 lit. b Z. 1 

Der Zentralausschuß steht der vorgesehenen Ubertragung einer 

begrenzten Lehrbefugnis an Universitätsassistenten grundsätz­

lich positiv gegenüber. Die Materie steht jedoch in einem der­

art engen Zusamrnehang mit dem Dienst- und Besoldungsrecht, daß 

eine Regelung von uns nur nach ausführlicher Verhandlung mit 

den Organisationen der Standesvertretung und gleichzeitig mit 

den notwendigen Änderungen, vor alldem des Gehaltsgesetzes, 

akzeptiert werden kann. Besonders wichtig ist die Festlegung 

eines zumutbaren Höchstausmaßes der zeitlichen Belastung. Wir 

bedauern es, daß es den Betroffenen wegen der nicht rechtzeitigen 

Aufnahme von derartigen Verhandlungen unmöglich gemacht wird, 

einem unter anderen Umständen durchaus akzeptablen Vorschlag zu­

zustimmen. Als betrauendes Kollegialorgan kommt unseres Erachtens 

wegen der großen Bedeutung der Angelegenheit, ausschließlich das 

zuständige FakultätsCGesamt)kollegium in Frage. 
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Zu § 33 Abs. 4 

Schon im Interesse des zu bestellenden Gastprofessors kann eine 

Bestellung durch den Bundesminister nur im Einvernehmen mit 

dem zuständigen Kollegialorgan akzeptiert werden. Darüber hinaus 

ist nur eine solche Lösung geeignet, die die Autonomie der 

Universität sicherstellt. 

Zu § 33 Abs. 5 

Der Zentralausschuß begrüßt grundsätzlich jede Initiative, die 

zu einer Verbesserung der internationalen Kontakte der Univer­

sitäten führt, vor allem die vom zuständigen Bundesminister 

in der Öffentlichkeit getroffenen Feststellungen ("Professor 

auf Zeit") machen es uns jedoch unmöglich, diesem Vorschlag zu­

zustimmen, da daraus eindeutig hervorgeht, daß hier der Versuch 

gemacht wird, Materien, die wie der "Professor auf Zeit", Gegen­

stand des Dienstrechts sind, über das Organisationsrecht zu 

regeln. Wir vermuten, daß auf diese Weise das Verhandlungsmandat 

der Organisationen der Standesvertretung umgangen werden soll 

und finden deshalb diese Vorgangsweise empörend. Wir bedauern 

dies umso mehr, als wir sowohl dem Institut des Gastprofessors, 

aber auch des "Professo~auf Zeit", durchaus offen gegenüber­

stehen. Keinesfalls darf das Institut des Gastprofessors als 

Ersatz für freiwerdende oder notwendig werdende Planstellen für 

Professoren herangezogen werden. 

Nach Informationen durch Beteiligte, soll es eine der Intentionen 

der Einführung dieses Absatzes sein, den Angehörigen des Akade­

mischen Mittelbaus eine Möglichkeit zur Erprobung und zum Auf­

stieg geben. Eine solche Absicht wird von uns grundsätzlich be­

grüßt, jedoch bedarf auch dies entsprechender dienst- und besol­

dungsrechtlicher Regelungen und einer intensiven Verhandlung 

mit den Organisationen der Standesvertretung. 

Abschließend ist es gerade Aufgabe der Personalvertretung, auf 

die mangelnde soziale Absicherung der Gastprofessoren hinzuweisen. 

Zu § 36 Abs. 3 

Wir sind für eine Gleichbewertung der österreichischen Univer­

sitätslehrer und erwarten daher eine Abänderung dahingehend, daß 
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das erste Gutachten von einem der Habilitationskommission ange­

hörenden Universitätsprofessor, das andere Gutachten von einem 

an einer anderen in- oder ausländischen Universität tätigen 

Wissenschafter einzuholen ist. 

Zu § 37 Abs. 2 u. 3 

Der Senat bestimmt die Mitglieder dieser Kommission auf Vorschlag 

der gesamtösterreichischen gesetzlichen Vertretung der Kurien 

nach UOG. 

Nach unserem Verständnis führt die vorgeschlagene Regelung dazu, 

daß dem Antragsteller die Berufungsmöglichkeit gegen eine nega­

tive Beurteilung verloren geht. Hier wäre Abhilfe zu schaffen. 

Zu § 38 Abs. 8 

Der Zentralausschuß der Hochschullehrer findet vor allem die 

Begründung für die vorgesehene Kontigentierung nichtremunerierter 

Lehr- und Tutoriumsaufträge empörend, da gerade die zuständigen 

Stellen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

die Universitäten und Hochschulen wegen des akuten Planstellen­

mangels in den letzten Jahren zunehmend drängen, zur Abdeckung 

des vermehrten Lehrbedarfs, auf nichtremunerierte Lehr- und Tuto­

riumsaufträge auszuweichen. 

Die vorgesehene Kontigentierung wird darüber hinaus auch deshalb 

abgelehnt, weil auch hier wieder, wie so häufig, als Maß nicht der 

sachliche Bedarf, sondern die budgetäre Situation genommen wird. 

Unseres Erachtens stellt der Versuch, eine solche Bestimmung ein­

zuführen, eine Bankrotterklärung des für die Universitäten Ver­

antwortlichen dar. 

Zu § 95 

Der Zentralausschuß bekennt sich grundsätzlich zu einer Leistungs­

beurteilung auch der Universitätsinstitute. Unseren Informationen 

nach fehlt jedoch ein erprobtes Instrumentarium. Wir regen deshalb 

an, durch die Einführung einer Kannbestimmung eine Experimentier­

phase unter Einbeziehung der organisationsrechtlichen Vertretungen 

der Lehrenden und Lernenden, zu eröffnen. 
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Zu § 106 Abs. 2 

Auf die Undurchführbarkeit des übernommenen Wahlmodus wurde 

bereits hingewiesen. Wir regen an, die Wahl der Bundeskonferenz­

mitglieder gleichzeitig mit der Wahl der Mitglieder des obersten 

Kollegialorgans durchzuführen, und das aktive Wahlrecht dem auch 

bei der Wahl des obersten Kollegialorgans wahlberechtigten Per­

sonenkreis zuzuerkennen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Zentralausschuß: 
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Gzl. 7719/225/90 

ZENTRALAUSSCHUSSDER 

HOCHSCHULLEHRER USTERREICHS 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FUR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

A-1010 Wien, Schottengasse 1 

Telefon (0222) 53 33 162 

Wien, 18. Jänner 1990 

Der ZeDtralausschuß der Hochschullehrer übermittelt in Beilage 

die Stellungnahme des Dienststellenausschusses der Hochschul­

lehrer an der Akademie der bildenden Künste in Wien zur oa. 

Novellierung des AOG und bittet, diese zu prüfen bzw. berück­

sichtigen zu wollen. 

Beilage 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Zentralausschuß: 

Dr. N. WOLF 

W 
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Wien I 8. 1. 1990 

STELLUNGNAHME DES DIENSTSTELLENAUSSCHUSSES DER HOCHSCHULLEHRER 

AN DER AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE IN WIEN ZUR VORGESEHENEN 

NOVELLIERUNG DER AKADEMIEORGANISATIONSGESETZES 

Der Dienststellenausschuß nimmt zur vorl~egenden Novellierung 

des AOG wie folgt Stellung,und erlaubt sich darüber hinaus fol­

gendes anzumerken: 

Ungeachtet der, in der Novelle vorgesehenen Änderungen des AOG, 

bleibt als Zielvorstellung nach wie vor eine weitestgehende 

Annährung der Organisationsvorschriften der Akademie der bil­

denden Künste an das UOG bestehen. 

Weiters wird die Verankerung der Bundeskonferenz des wissen­

schaftlichen und künstlerischen Personals an österreichischen 

Universitäten und Kunsthochschulen auch im AOG (~ls dem zustän­

digen Organisationsrecht) gemäß UOG gefordert. 

Anstelle "Abhaltung von Lehrveranstaltungen" sollte gemäß 

§ 38 KHStG generell der Begriff "Leitung von Lehrveranstaltungen" 

verwendet werden. (Dies betrifft nicht den Meisterschulunter­

richt, sondern nur die ausgewiesenen Pflichtveranstaltungen) . 

(Diesbezüglich zu ändern sind: § 7 Z. 2 lit. a: a) I § 7 Z. 2 

lit. c: aa) und § 21). 

Grundsätzlich ist die Führung einer zweiten Stimme {§ 29 (1» 

nur bei Stimmübertragung, aber keinesfalls bei Doppelfunktion zu­

lässig (§ 31 (3». 

§ 16 (1) 

Die Formulierung: ... "auf bestimmte Zeit" sollte gemäß UOG 

mit der Dauer der Bestellung (1 - 10 Semester) festgelegt werden. 

§ 16 (2) 

Ist im Hinblick auf die Bestimmungen des KHStG (Studienkommission­

Studienplan) ersatzlos zu streichen. 
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§ 18 (1) 

Ist aus Gleichheitsgründen im Verweis auf die §§ 52 (1) und 

14 (9) AOG abzulehnen. 

§ 18 (2) 

Vorschlag zur Textänderung: 2. Satz: Das Akademiekollegium hat 

unter besonderer Berücksichtigung der Fachrichtung des Habili­

tationswerbers eine Habilitationskommission einzusetzen, die 

die Lehrbefugnis als Hochschuldozent verleiht. 

§ 19 (4) 

Die Frage der Relegung der Gutachter im 3. Abschnitt des Habi­

litationsverfahrens (Prüfung der didaktischen Fähigkeiten) ist 

nicht durchdacht. Die Frage der Beurteilung der didaktischen 

Fähigkeiten ist sowohl im Falle des Vorliegens ausreichender 

Unterlagen, als auch bei der Beurteilung durch eine Lehrveran­

staltung gleich zu regeln. 

§ 27 (2) 

Die Formulierung "Klasse" entspricht nicht dem AOG und ist 

durch "Meisterschule" zu ersetzen. 

§ 31 (3) 

Ist unter Verweis auf § 29 (1) AOG aus Gründen unzulässiger 

Stimmenkummulierung abzulehnen. 

§ 56 (2) 

Sattt des eingeschränkten Begriffes IIS e kretatiatstätigkeiten" 

ist der Begriff "Verwaltungstätigkeiten" zu verwenden. 

§ 53 (1) 

2. Satz: Sie dienen der wissenschaftlichen (künstlerisch-wissen­

schaftlichen) Lehre und Forschung, soweit diese in den Aufgaben­

bereich der Akademie gehören und vertreten ein wissenschaftliches 

(künstlerisch-wissenschaftliches) Fach in seinem .... 

Ass.Professor Univ.Dozent Dr.W. POSCH 

Vorsitzender 

.... ~ .... 17/SN-263/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 20

www.parlament.gv.at



Gzl_ 7720/225/90 

• 
ZENTRALAUSSCHUSS DER 

HOCHSCHULLEHRER USTERREICHS 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FUR 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

A-I0I0 Wien, Schottengasse 1 
Telefon (0222) 53 33 162 

Wien, 18. Jänner 1990 

Betrifft: Kunsthochschulorganisationsgesetz, Novellierung. 

Der Zentralausschuß hat in seinen Sitzungen am 19.12.89 und 

am 16.1.1990 oa. Novellierung zum KHOG beraten und stellt 

dazu fest: 

Die Personal vertretungen der Kunsthochschulen halten die grund­

legende Neufassung der Organisationsvorschriften in KHOG und 

KHO für notwendig. Dies kann nur durch ausreichende und offene 

Verhandlungen mit allen betroffenen Kunsthochschulen erreicht 

werden und muß so flexibel sein, daß sie die unterschiedlichen 

Bedingungen der Lehr- und Studienstrukturen berücksichtigt. 

Aus diesen Gründen legt der Zentralausschuß im folgenden bei­

geschlossenen Stellungnahmen der betroffenen Dienststellenaus­

schüsse vor und fordert unter Verweis auf entsprechende Vor­

stöße der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien 

und der Hochschule für angewandte Kunst in Wien den ehesten 

Eintritt in Verhandlungen unter Einschluß aller Betroffenen. 

Beilagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Zentralausschuß: 

Dr.N.WOLF 

~\)~~~ 
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DIE N S T S TEL L E N AUS S C H U S S 
DER HOCHSCHULLeHRER 

AN DER 
HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST· IN WIEN 

A 1030 WIEN, LOTHRINGERSTRASSE 18, TEL. 58 806/34 

Stellungnahme zur KHOG - Novelle 1990 
Betreffend: Musikhochschulen 

Wien, 6.1.1990 

Seit dem Inkrafttreten des KHOG am 21.1.1970 / Nov. 1973,1078 hat sich 
die Entwicklung der Musikhochschulen sowohl in der Anzahl d~ Studierendel 
als aber auch in der Qualität des Studienangebotes (Studienreform) erheb­
lich verändert und erweitert. Dem wurde seitens des BMWF weder in perso­
neller Hinsicht noch in Bezug auf den Raumbedarf ausreichend und recht­
zeitig Rechnung getragen. Ebenso wurden Anregungen zu effektiven Orga­
nisationsreformen, die durch die überbordende Bürokratisierung dringendst 

~ 

notwendig geworden sind, seitens des BMWF nicht aufgenommen. Dazu gehört 
~nter anderem die Anpassung der gesetzlichen.Ra~~enbedingungen an die 
offensichtlich viel differenteren Bedürfnisse im Studienbetrieb an Musik­
hochschulen. Es ist zu bedauern, daß die Chance der Bereinigung dieser 
Defizite durch die angepeilte Novelle nicht genützt wird. Deshalb muß 
der gegenwärtige E~twura abgelehnt werden. 

Zu fordern sind: ernsthafte Verhandlungen mit den Gremien der 
Musikhochschulen, die den gesetzlichen Rahmen für die tatsächlichen BedürJ 
nisse des Organisarions- und Szudienbetriebes schaffen, unter dem Autonom: 
erst wirksam werden kann. Phantasielose Gleichmacherei ( gleiche Wortwahl: 
mag zwar juridisch hübsch sein, deckt sich aber nicht mit der Problem-, 
stellung. 

zu Art. I Z 1 (§ 1 A~s 2 + 3) 
Die Frage der Teilrechtsfähigkeit für die Klassen künstlerischer Ausbil­
dung an Musikhochschulen mag in einigen wenigen Fällen relevant sein, bei I 

der Anzahl der betroffenen Klassenleiter ist aber eher die Gefahr der 
U~übersichtlichkeit und - mangels geschultem Personal - der juridischen 
tlberforderung gegeben. Nicht genug, daß dzt. schon alle akademischen 
Funktionäre juridische Kenntnisse in einem nicht mehr vertretbaren Aus­
maß zu erwerben haben ( und daher auch immer weniger geeignete Kollegen 
für die Annahme dieser Ämter gewonnen werden können· 

), gilt dies dann für alle Klassenleiter. Und warum nur für jene, 
die ernannte Prof. sind und nicht auch für jene, die seit vielen Jahren 
genau die gleichen Aufgaben erfüllen. FUr die Verwaltung dieses Sektors 
müßte juridische Kapazität an 'der Hochschule geschaffen werden. 
(Dies gilt auch fUr I Z 3 § 5 Abs 5) 
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Zu Art. I Z 4 und 13 (§ 9 Abs 1 Z 3 ud 5 sowie § 28 lit. j) 
". -' 

Hier zeigt sich bedonders die Doppelbödigkeit der dzt. herrschenden Per-
sonalpolitik. Es grenzt an Hohn, wenn 16"Monate nach ~nkrafttreten des HDG , 

-
die Durc hführungsbestirnmungen nicht einmal im Entwurf vorliegen. Dies·ist 
deshalb so gravierend, weil für diese Durchführungsbestimmungen Verhand­
lungen versprochen waren, mit denen die offenen Fragen für die Musikhochsct ! 

len geregelt werden sollten. Und nun wird in der [HaG-Novelle auf dieses 
Dienstrechtsgesetz verwiesen! Außerdem ,muß hier besonders hervorgehoben 
werden, daß nach wie vor - trotz HDG - die Vertragsabsicherung der Existen~ 
lektoren nicht:gegeben ist und es immer mehr Lehrer gibt, die sich bedenk­
lich der Altersgrenze für die aNSTEHENDE Pragmatisierung nähern. ( Dies 
gilt für Vertrags- und "Noch nichtBundeslehrer lt

). Darüber hinaus sind in 
diesem Bereich sehr viele Lehrer tätig, die de facto Aufgaben von [lassen­
leitern seit vielen Jahren erfüllen, die also zu den neuen "Sanierungsfäll 
zu zählen sind und für die die Anträge auf Eiprichtung neuer Klassen 
bezw. zumindest die L1 -Stellen seit Jahren im Stellenplan beantragt 
werden. 

Hingegen ist im Bereich der Musikhochschulen die Zahl der Hochschul­
assistenten , die den Klassenleitern sehr großer Klassen künstlerischer 
Ausbildung beigegeben werden, vernachlässigbar: die Arbeit wird durch 
Lehrbeauftragte besOrgt, die dienstrechtlich in keiner Weise abgesichert 
sind und die bei event. Berufungen benaChteiligt werden, solange sogenann­
te "HaUSberufungen" systematisch benaChteiligt sind. 

Die Probleme des Gastprofessors sind - soferne es sich um eine 
.[lasse künstlerischer Ausbildung handelt - auch andere, als im wissen­
schaßtlichen Bereich. Der Aufbau einer Klasse künstlerischer Ausbildung 
bedarf mehrerer Jahre und konsequenter Arbeit. Die Gastprofessur wird 
in diesem Fall als Einstieg und gegenseitige Probe zu verstehen sein. Die 
Stellung des Gastprofessors ist weniger durch die Frage, ob er für Gremiel 
wählbar ist, definiert, als dadurch, ob er finanziell dem o.HS Prof. glei< 
gestellt ist und bei einer event. späteren Berufung nicht existenzmindern( 
f~nanzielle Einbußen erleidet. Dies ist zumindest dzt. für etliche Fälle 
evident. In den meisten Fällen wird, soferne es sich um Lehrer im künstle· 
rischen Bereich (Klasse künstle AUSbildung) handelt, mit der GastprofessQ 
selbstverständlich die Leitung einer Klasse künstlerischer Ausbildung 
verbunden sein müssen. 

Vom Standpunkt der Hochschule ist es jedoch nicht ~~chen~wert~ daß 
Kollegen, die mit kurzfristigen pseudove~träge~ bes~haft1gt"s1nd,.1n den 
entscheidungsbefugten Funktionen tätig s1nd: d1e~h1eße Man1pulat10nen 
Vorschub zu leisten und läßt Inkompetenzen erwarten. 

Vom Standpunkt der Personal vertretung muß diese Form der Ga:tprofessurE 
( auf Zeit - mit Ausscheiden nach 5 oder längstens 10 Jahren) uber~aupt 
abgelehnt werden: dieser Lehrer müßte sich von Anfang an me~ um e1nen 
sicheren Arbeitsplatz als um die dzt. Arbeit kümmern. Für d1e Klassen 
künstlerischer Ausbildung wäre dies katastrophale siehe oben) ~ für die 
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beruflichen Cha~cen der 

finanzielle Absicher~ng 
3estell~ngsverfahren ( 

sind. (Siehe: Ablehnung 

KOllegen ebenfalls, da es keine so2iale und 

gibt und der willkür ( bis Erpressung) bei 
in die ordentl. Prof.) Tür und Tor geöffnet 
von Hausberufungen!!) 

Zu Art I Z 5 (§ 9 Abs 1 Z 4 ): 

Da der ordentliche Unterrichtsbetrieb, den zu sichern Abteilungsleiter 
und Abteilungskollegium in 1. Instanz zuständig sind, dzt. nur durch 

eine extrem hohe Zahl an Lehrauftragsstunden gewährleistet werden kann, 

müssen sich die Musikhochschulen dzt. vehement gegen diese Formulierung ~ 
wenden: zuerst müssen alle Sanierungen der Dienstpostenpläne erfolgen, 

ehe auf diese Bestim~ungen auch nur eingegangen werden kann. 

zu Art. I Z 5 und 6 (§ 10 Abs 1 und § 11 Abs 4) 
wenn durch diese 3estimmung tatsächlich lange Vakanzen verhindert werden 

können, ist sie zu begrüßen. Tatsächlich herrscht aber mehr der Eindruck, 

daß Vakanzen nicht unerwünscht sind und durch den Emeritus abgefangen 

werden müssen. Die Verzögerungen bei Berufungen liegen in den aller­

meisten Fällen nicht im Bereich der Hochschulen. 

Zu Art. I Z 7 ( § 12 Abs 5): 
~ 

Wenn Gastprofessoren vom Bundesminister für WF bestellt werden, dann 

muß sichergestellt sein, daß dadurch keine Planstelle, die die jeweilige 

KHS für notwendig hält, blockiert wird. Es kann sich also dabei nur um 

ein zusätzliches, nicht aufrechenbares Angebot handeln. 

Zu den Ausschreibungsverfahren für dem Bereich von Stellen, die keinen . 
Hochschulabschluß erfordern, steht der Personalvertret~ng der Lehrer 

kein Recht zur Stellungnahme zu. Sie gibt aber zu bedenken, daß der 
wesentlichste Faktor für bedarfsdeckende Personalpolitik die entspre­
chende Bezahlung ist. Die komplizierten Verwaltungsaufgaben, die eigentlic 

~ n~r von einem entsprechenden Verwaltungsmanagement erfüllt werden 
köAnen, gehen bei ständiger Fl~ktuation zu Lasten der :1i tglieder aka­

demischer Gremien bezw. des langfristig t~tigen Ver·Jlalt' .. mgspersonals. 

C' ~ ~ , 
LU~~~t( ~C4J~ 

o.Prof. Elisabeth SChaef~lein 
Vorsitzende des Da /Mus Wien 
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